
 
 

Gemeinde Neuenkirchen Neuenkirchen, den 03. Nov. 2021 

Gemeinde Neuenkirchen 

 
 

Beschlussvorlage Neuenkirchen 

 

Vorlage Nr.: NE/435/2021 

 

Benennung Vertreter/innen für die Gesellschafterversammlungen  
der WindStrom Bühnerbach GmbH & Co KG 

Beratungsfolge:  

Gremium Datum Sitzungsart Zuständigkeit TOP-Nr. 

Gemeinderat 09.11.2021 öffentlich Entscheidung  

 
 
Sachverhalt: 

Die Gemeinde Neuenkirchen ist Gesellschafterin der WindStrom Bühnerbach GmbH 

& Co KG. Für die Vertretung der Gemeinde in den Gesellschafterversammlungen ist 
nach § 138 Abs. 1 NKomVG durch Ratsbeschluss ein/e Bevollmächtigte/r zu 

bestimmen.  
 
Gem. § 138 Abs. 2 S. 1, 5 NKomVG ist der/die Gemeindedirektor/in zu 

berücksichtigen, wenn mehrere Vertreter/innen der Kommune benannt werden. 
   

 
Beschlussvorschlag: 

Der Rat der Gemeinde Neuenkirchen beschließt, als Vertreter/innen der 

Gesellschafterversammlung der WindStrom Bühnerbach GmbH & Co. KG  
 

den/ die Bürgermeister/in   ___________________ 
 
und  

 
den/ die Gemeindedirektor/in   ___________________ 

 
zu benennen.   
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